
 

3.0 Amministrazione delle Risorse Finanziarie 
3.0 Abteilung für die Verwaltung der Finanzmittel 

 
3.2 Ufficio Tributi 

3.2 Steueramt 

 
ERSATZERKLÄRUNG DES NOTORIETÄTSAKTES 

(Art. 47 D.P.R. n. 445 vom 28.12.2000) 
MIETVERTRÄGE 

 

Der/die Unterfertigte _______________________________________________________ St. Nr. _______________________________________ 

geb. in ______________________________ Prov. (_______), am _________________ wohnhaft in ____________________________________ 

Prov.(_____), Straße _________________________________________________ Nr. ______________, 

E-mail-Adresse _________________________________________________________________ Tel. ____________________________________ 

 
 
in Kenntnis der strafrechtlichen Verantwortung gemäß Art. 76 des DPR Nr. 445/2000 im Falle von unwahren Erklärungen und der Hinfälligkeit der 
Steuerbegünstigung, welche für den hiermit erklärten Tatbestand in der geltenden Gemeindeverordnung über die Gemeindeimmobiliensteuer 
vorgesehen ist, 

 
ERKLÄRT unter eigener Verantwortung 

für die Anerkennung der Begünstigungen für die vermieteten Wohnungen i.S. des Art. 9, Abs. 8 des LG 3/2014 betreffend die 
Gemeindeimmobilinsteuer (GIS) und gemäß der geltenden Gemeindeverordnung über die Gemeindeimmobiliensteuer, Folgendes: 
* 

 
 
* devono essere compilati tutti i campi delle colonne “bianche” e una delle colonne in grigietto – decorrenza contratto/periodo proroga/data di cessazione   
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Der Unterfertigte erklärt in Kenntnis zu sein, dass im Sinne des gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 196/2003 die erhobenen Personaldaten, auch 
mit Telekommunikationsmittel, ausschließlich im Bereich des Verfahrens, für welches die Erklärung abgegeben wird, oder auf Antrag der 
Erklärenden auch für andere Verfahren gehandhabt werden. 

 
 
 
_________________________________  
              (Ort, Datum) 
 

Der/die Erklärende 
 
 

_____________________________________________ 
 
 

A) Falls die Ersatzerklärung persönlich vom Erklärenden vorgelegt wird, muss diese vor dem Gemeindeangestellten, der sie entgegen nimmt, 
unterschrieben werden. 
B) Bei Übermittlung mittels Postdienst, Fax oder anderem, muss der unterschriebenen Ersatzerklärung die Fotokopie eines gültigen Ausweises des 
Erklärenden beigelegt werden.  
 
Die vorliegende Ersatzerklärung muss, bei sonstigem Verfall von der in der geltenden Gemeindeverordnung über die 
Gemeindeimmobiliensteuer für den hiermit erklärten Tatbestand vorgesehenen Steuerbegünstigung, innerhalb 30. Juni des 
darauffolgenden Jahres, auf welches sich die Steuer bezieht, vorgelegt werden und ist auch für die darauffolgenden Jahre wirksam, bis zumAblauf 
der Vertragsdauer/der Vertragsverlängerung, sofern sich nichts geändert hat. Im Falle von Änderungen und auch im Falle einer vorzeitigen 
Vertragsauflösung muss erneut eine Erklärung innerhalb des obgenannten Termins eingereicht werden. 
 
 

DEM AMT VORBEHALTENER ABSCHNITT 
 

vorgelegt am _____/_____/_____ 
 
 

 
 
 


